
Die weiße Begutachtungsplakette 
wird zur Standardplakette, die bishe-
rige grüne Begutachtungsplakette 
entfällt. Für historische Kraftfahr-
zeuge werden rote Begutachtungs-
plaketten eingeführt. 

Bei allen LKW erfolgt die wieder-
kehrende Überprüfung stets jähr-
lich. Die Überprüfung darf bis zu 
drei Monate vor dem Termin ge-
macht werden, es gibt jedoch keinen 
Überziehungszeitraum!

 
Vorübergehende Freigabe des Pannenstreifens

Die Anzahl und die Darstellung 
der Pfeile wird den tatsächlichen 
Verhältnissen angepasst. 

In den Pfeilen können außerdem 
Hinweise auf Beschränkungen, Ver-
bote oder Gebote enthalten sein.

Randlinien gelten im Bereich und 
zu Zeiten einer Pannenstreifenfrei-
gabe nicht als Sperrlinie und dürfen 
überfahren werden; dasselbe gilt für 
Sperrflächen im Zuge der Pannen-
streifensignalisierung.

 
Wiederk. Begutachtung

à Seite 2.21 à Seite 10.10

 
Rauchverbot

Diese Hinweiszeichen zeigen einen 
vorübergehend zum Befahren 
freigegebenen Pannenstreifen bzw. 
einen nach dem Ende des Beschleu-
nigungsstreifens zum Befahren 
freigegebenen Pannenstreifen an. 

Die Freigabe des Pannenstreifens 
und das Ende dieser Freigabe wird 
außerdem mit Fahrstreifensignalen 
angezeigt.

Wenn eine Person, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, 
im Fahrzeug sitzt, ist das Rauchen 
verboten. Das gilt auch dann, wenn 
die minderjährige Person selbst 
raucht!

Übertretungen werden mit Verwal-
tungsstrafen bis zu 100 Euro, im 
Wiederholungsfall mit bis zu 1000 
Euro geahndet. 

à Seite 10.4


